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§ 11
Betriebsfremd^, dürfen die Werksanlagen nur be

treten, wenn sie auf Grund eines von der zustän
digen Stelle ausgestellten Ausweises hierzu be
rechtigt sind.

Abschnitt II. Schürf- und Untersuchungsarbeiten
1. Vornahme von Bohrungen

§ 12
(1) Bohrungen von über Tage zur Aufsuchung 

oder Untersuchung von Lagerstätten sind betriebs
planmäßig zu erfassen.

(2) Untertägige Bohrungen, insbesondere seigere 
Bohrungen, Schrägbohrungen und horizontale Boh
rungen sowie Untersuchungsarbeiten mit Strecken
vortriebsmaschinen zur Herstellung von Gruben
bauen bedürfen der Genehmigung der Technischen 
Bezirks-Bergbauinspektion nach Stellungnahme der 
Arbeitsschutzinspektion.

(3) Die elektrischen Einrichtungen für untertägige 
Bohranlagen und Streckenvortriebsmaschinen 
müssen gegen brennbare Gase geschützt sein.

§ 13
In den Zugangsstrecken zu untertägigen Boh

rungen sowie in den Orten mit Streckenvortriebs
maschinen sind besondere Sicherheitsdämme einzu
bauen. Diese können, sofern keine Laugenzuflüsse 
zu erwarten sind, in verschalter Türstockzimme- 
i’ung mit Salzbetonhinterfüllung ausgeführt werden.

§ 14
(1) Das Standrohr für die Bohrung ist in Mag

nesiazement einzubetonieren und mit einem Hoch
druckschieber abzusperren. An den Hochdruck
schieber ist ein Schleusenrohr anzuschließen, durch 
welches das Gestänge zu führen ist. Standrohr und 
Armaturen müssen vor Betriebsaufnahme mit 
einem Druck von mindestens 100 atü abgedrückt 
werden.

(2) Bei Gasbohrungen ist ein Gasflüssigkeitsab- 
scheider mit Rohrleitung anzuschließen, durch die 
die Gase in den ausziehenden Wetterstrom abge
leitet werden.

(3) Bei Gasausbrüchen muß der Hochdruckschie
ber am Bohrloch durch ein Fernseil geschlossen 
werden können. Ferner müssen Einrichtungen vor
handen sein, durch die die elektrischen Anlagen aus 
sicherer Entfernung allpolig abgeschaltet werden 
können.

(4) In der Nähe der Bohrstelle müssen Spezial
feuerlöscher für Ölbrände vorhanden sein. Außer
dem ist Löschsand bereitzuhalten.

§ 15
(l) Treten aus einem Bohrloch Gase oder gas

reiche Öle in solcher Menge aus, daß ein Weiter
arbeiten gefährlich wird', ist das Bohrloch zu ver
schließen. Der Technischen Bezirks-Bergbauinspek
tion und der Arbeitsschutzinspektion ist unverzüg
lich Meldung zu erstatten. Diese entscheiden, unter 
welchen Voraussetzungen die Bohrung fortgesetzt 
werden darf.

(2) An Bohrlöchern, die Erdöle und Gase in Aus
brüchen austreten lassen, darf nur unter Anwen
dung sicherer Absperrvorrichtungen gearbeitet
werden.

§ 16
Das Torpedieren von Bohrlöchern unter Tage ist 

nur mit Genehmigung der Technischen Bergbau
inspektion zulässig.

§ 17
Aufgegebene Bohrlöcher sind zuverlässig zu Ver

fällen oder gegen <jas Austreten von Gasen, Öl und 
Laugen mit einem Hochdruckschieber abzusperren. 
Ein Manometer zur Kontrolle des Gasdruckes ist 
anzubringen.

2. Strecken Vortriebs maschinell
§ 18

(1) Beim Betrieb von Streckenvortriebsmaschinen 
hat der Schichtführer den Ortsstoß in bestimmten 
Abständen mindestens nach einem Vortrieb von 
5 m auf brennbare Gase zu untersuchen. Ein Vor
bohrloch von 10 m Länge ist mitzuführen. Jede 
Änderung der Gebirgsschichten ist dem Betriebs
leiter zu melden.

(2) Zum Schutze gegen plötzlich auftretende Gas-, 
Öl- und Laugenausbrüche sind die Bedienungs
mannschaften mit geeigneten Selbstrettern auszu
rüsten.

(3) Außerdem muß im Abstande von höchstens 
500 m eine Fluchtkammer angelegt werden. In 
dieser müssen Grubenrettungsgeräte, zusätzliche 
Sauerstoffvorräte und Wiederbelebungsgeräte vor
handen sein. Die Fluchtkammer muß an das Fern
sprechnetz des Werkes angeschlossen sein.

3. Schürfbetrieb von über Tage
§ 19

(1) Bohrtürme müssen genügend stark und aus 
guten Materialien errichtet werden sowie gegen 
Umstürzen durch starke Drahtseile oder auf andere 
Weise gesichert sein.

(2) Die Bühnen in den Bohrtürmen müssen mit 
einem Geländer und mit einer Bodenleiste versehen 
sein. Bewegliche Bohlen, die auf den Bühnen zur 
Handhabung des Gestänges benutzt werden, sind 
gegen Herabstürzen zu sichern.

(3) In oder an den Bohrtürmen müssen Fahrten 
vorhanden sein. Befinden sich die Fahrten außen 
an den Bohrtürmen, so müssen sie mit Geländer 
oder Rückenlehne versehen sein.

(4) Die Bohrtürme sind in angemessener Höhe mit 
offenen Luken zu versehen. Die Türen der Bohr
türme müssen sich leicht nach außen öffnen lassen.

(5) Bei Arbeiten an Seilscheiben und Seilkränen 
oder bei ähnlichen Arbeiten auf den Bohrtürmen 
haben sich die dabei Beschäftigten anzuseilen.

Abschnitt III.
Anlage und Einrichtung des Grubengebäudes

X. Ausgänge nach der Tagesoberfläche
§ 20

(1) Von allen Betriebsorten unter Tage müssen, 
abgesehen von der Zeit des Abteufens und der not
wendigen Durchschlagsarbeiten, jederzeit zwei ge
trennte fahrbare Ausgänge erreichbar sein.


